
Auftrag/Vollmacht 

 

 

Herr/Frau ……………………………. 

wohnhaft …………………………….. 

 

 

beauftragt und bevollmächtigt die Rechtsanwälte Jörg Fickert und Jürgen Wedel, 

Jessnerstraße 31, 10247 Berlin, Tel: 030 2916056, Fax: 030 2916057 in der Angelegenheit  

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………... 

 

zur außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung und Verteidigung in allen Instanzen und 

im Vorverfahren. 

 

Die Vollmacht umfasst insbesondere: 

 

1. die Vertretung und Verteidigung in Straf- und Bußgeldsachen, auch für den Fall, dass sich 

ein Bußgeldverfahren an das Strafverfahren anschließt oder das Bußgeldverfahren in ein 

Strafverfahren übergeleitet wird, 

2. die Verteidigung und Vertretung in Strafvollstreckungsverfahren, 

3. die Verteidigung und Vertretung in bußgeldrechtlichen oder strafrechtlichen 

Einziehungsverfahren, auch selbständigen Einziehungsverfahren 

4. die Vertretung in Entschädigungsverfahren,  

5. die Vertretung des Geschädigten, Verletzten und/oder Nebenklägers im Strafverfahren 

und Adhäsionsverfahren und die diesbezügliche Geltendmachung von Ansprüchen 

jeglicher Art sowie die Befugnis zum Abschluss von Vergleichen und zur 

Stellung/Rücknahme von Strafanträgen, 

6. die Vertretung des abwesenden Mandanten in der Hauptverhandlung (auch 

Berufungshauptverhandlung und Revisionsverhandlung), insbesondere gemäß  

§ 411 Abs. 2 StPO, § 329 StPO und §§ 73 Abs. 3, 74 Abs. 1 OWiG, 

7. die ausdrückliche Ermächtigung zur Stellung von Anträgen zur Entbindung von der 

Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen in der Hauptverhandlung, insbesondere 

gemäß §§ 233 Abs. 1, 234 StPO sowie 73 Abs. 2 OWiG, 

8. die Erteilung von Untervollmachten, 

9. die Entgegennahme zu erstattender Kosten und notwendiger Auslagen, 

10. die Einlegung von Rechtsmitteln/Rechtsbehelfen jeglicher Art, insbesondere Berufungen 

und Revisionen in Strafsachen, Rechtsbeschwerden/Anträge auf Zulassung der 

Rechtsbeschwerde in Bußgeldsachen, Einsprüche gegen Strafbefehle und Einsprüche 

gegen Bußgeldbescheide  

11. ausdrücklich auch die Rücknahme sowie Beschränkung der und der Verzicht auf die unter 

Ziffer 9. genannten Rechtsmittel/Rechtsbehelfe jeglicher Art, und zwar unabhängig vom 

Zeitpunkt der Mandatserteilung und des Verfahrensverlaufs bzw. Verfahrensstands.   

Es wird die ausdrückliche Ermächtigung nach § 302 Abs. 2 StPO erteilt. 

12. die Zustellungsvollmacht mit Ausnahme von Terminsladungen 

 

 

 

…………………………….    ………………………………… 

Ort, Datum      Unterschrift 


